
E N ERG I EAUSWE lS rür wohnsebäude

gemäß den §§ 16 ff. Energjeeinspawerordnung (EnEV) voml 2014

Brodhof 15 47533 Kleve

0 iach § 19 EnEV aus der Wohrfläche ermitten

Gebäudetyp

Adresse

Gebäudeteil

Baulahr Wärrneerzeuge, a

AnzahlWohnungen

Gebäudenutzfläche (AN)

Wesentliche Energietägef

für Heizung

für Trinkwasser

Erneuerbare Energien

Art der Luftung/Kühlung

Anlass der Ausstellung

des Energieausweises

Fensterlüftung

Schachtlüftung

0
tr

E

tr

Gebäudefoto
(frelwillig)

Verwendungr Heizung und Trinkwasser

Lüitungsanlage mit Wärmerückgewinnung E Anhge zur

LüftLrngsanlageohneWärmerückgewinnung Kühlung

E Modernisierung E Sonstiges(freiwillig)

(Anderung / Erweiterung)

E NeubaLr

E] Vermietung / Verkauf

Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die BerechnLrng des Energiebedarfs unter standardisierten Randbedingungen oder
durch die Aus ertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. AIs Bezugsfläche dient die energetische Gebäudenutzfläche nach der
EnEV, die §ch in der Regel von den allgemeinen Wohnflächenahgaben unlerscheidet Die angegebenen Vergleichs, rerte sollen
überschlägige Vergleiche ermöglichen (Erläuterungen - siehe Seite 5). Teildes Energieaus\€ises sind die
I\rlodernisierungsempfehlungen (Seite 4).

r.l Der Energieaus /eis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs er§ellt (Energiebedarfsaus/'/eis). Dae

- Ergebnisse sind auf Seite 2 darge§ellt. Zusäkliche lnformationen zum Verbrauch §nd freiwillig.

EI Der Energieausreis wurde auf der Grundlage von Auevertungen Oes energieverOrauchs er§ellt (Energieverbrauchsausvteis).
Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

].]
i Oatenerhebung Bedarfverbrauch durch U Eigentümer E Aussieller

.: E Dem Energieau$\,eis sind zusätzliche lnformationen zur energetischen Qualität beigefilgit (freiwillige Angaben).

: oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieaus$/eis i§ lediglich dafür gedacht, einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu :
ermoglichen.

1 Datum der angewendeten EnEV, gegebenenfalls angewendeten Anderungsverordnung zur EnEV 2 Bei nlcht rechtzeitiger Zuteitung
der Registriernummer (§ 17 Absatz 4 Satz 4 und 5 EnEV) ist das Datum der Antragstellung einzutragen; die Registriernummer ist nach

deren Eingang nachträglich einzusetzen. 3 Mehrfachangaben mögtich 4 bei Wärmenetzen Bauiahrder Übergabestation

Gas

Gas



ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparve.ordnLrng (EnEV) voml 20'14

Energiebedarf dieses Gebäudes
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Primären€rtiebedarf dieses Gebäudes

Anforderunoen qemäß EnEV2)

Eneroetische Oualität der Gebäudehülle H .
lst.Wen O,ooo w(m. ti Anforderungswert o.5oo w(m'.K)

Sommerlicher Wärmeschutz (bei Neubauten) El eingehalten

Nutzung erneuerbaaer Energien zur Deckung des

Wärme- und Kältebedarfs auf Grund des Erneuerbare-

Energien-Wärmegeselzes (EEWärmeG)

Die Anforderungen des EEWärmeG werden durch die
'Ersalzmaßnahrnen nach § 7 Absatz 1 Nummer 2
EEwärm€G erfülli.

E Die nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEwärmeG
verschärften Ahforderungen der EnEV sind eingehalten.

n Dre in Verbindung mi{ § I EEWärmeG um 0 06

- verschärfter Anforderungswert del EnEV sind
eingehalten.

Verschärfter Anforderungswert
r Primärenergiebedarf :

Verschärfter Anforderungswert
für die energetische QualitA der
Gebäudehülle Hr':

Für Eneroiebedarfsberechnunoen veMendetes Vedahren

El Verfahren nach DIN V 4108-6 und D{N V 4701-10

fl Verfahren nach DIN V 18599

E Regelung nach§3Absatz5 EnEV

El Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV

Energiebedarfs unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall
zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. lnsbesondere
wegen standardisierte. Randbedingungen erlauben die an-
gegebenen Werte keine Rückchlüsse auf den tatsächlichen

K Energiever brau.h. Die ausgewiespnen BcdarfswFrte der skala
' sindspe/i[isrheWerlenachder InfVproQuadratmeler

GebäudenLtzfläche (Air ), die im Allgemeinen größer ist als die
Wohnfläche des Gebäudes.

z*;
lsiehe Fußnote 1aüfSeite ldes Energieausweises 2sieheFußnote2 aufSeite ldes Energieausweises 3Jreiwillige Angabe
! nur bei Neubausowie bei Modernisierung im Falldes § 16 Ab6atz lsatz 3 EnEV 5 nur bei Neubau
6 n ur bei Neubau im Fall der AnwendLrng von § 7 Absatz 1 N ummer 2 EEWärmeG ' EFH: Einfam ilien haus, M FH: Mehrfam ilienhaus

Deckungsanteil:

c ,in

Er!äuterung zum Beiechnun gsverfahren

Die Energieeinsparverordnung lässt für die Berechnung des

.a ed, x' -6§ .ä.§

§" $§ 4'' 7



EN ERGI EAUSWEIS rürwohnsebäude

gemäß den §§ 16 ft. Energieeinsparverordnung (EnEV) voml 2014

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes
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Die modellhaft ermittelten VergleiciB!/erte beziehen sich auf
Gebäude, in denen die Wärme für Heizung und l,Ivarm!4asser durctr
Heizkessel im cebäude bereitge$ellt wird.

Sollein EnergieverbrauchskennüErt eines mit Fern- oder
NafMärme beheizten Geb:iudes verglidEn v/erden, id zu beachten,
dass hrer normalerweise ein um.15. 30 % geringerer
Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebäuden mit
Kesselheizung zu erw"arten i§.

Zeitraum

von I ui.

Energieträger 3 Primärenergie-

fal(or

Energieverbrauch

lkwhl

Anteil

lkwhl

Anteil Heizung

Ikwhl

Klimafal(or :

'1_1_13 31.12',13 Gas 't.1 69,63 23,70 46 1.10

1.t 14 31.12,2414 Gas 1,1 7A,17 23.10 ß 1 ,10

1.1.15 31_12.15 Gas 1.1 84,34 23,70 61 1.10

Witterungsoir lusses und sich ändernden

1 siehe Fu ßn ote 1 auf Se ite 1 des E n ergieausweises 2 sieh e Fu ß note 2 a uf seite 1 des En ergieausweises
3 gegeben enfa lls auch teersrandszuschläge, warmwasser- oder Kühlpauschale in kwh 'EFH: Einfamilaenhaus, MFH: Mehrfamilienhaus



EN ERG I EAUSWEIS rürwohnsebäude

den §§ 16 ff. vonI2O14

r siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fußnote 2 aufseite 1 des Energieausweises

r-rIP,E' 'ru,,t 
q, .u, ^v-rs,rlrgrr§

Maßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind El sind möglich E sind nicht möglich

1 tr 0

2 tr D

3 D D

4 0 tr

5 D tr

6 tr n

7 tr tr

B tr tr

I tr tr

10 tr n

11 tr D

D weitere Empfehlungen aLrf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der lnformationen.

Sie sind nur kutz gefasste HirMeise und kein ErsaE für eine Energieberatung-

Genaue Angaben zu den Empfehlungen sind erhälilich bei/unter:



ENERGIEAUSWEIS

Anqabe Gebäudeteil - Seite 1

Bei Wohngebäuden, die zu einem nicht unerheblichen Anteilzu
anderen als Wohrzwecken genutä werden, isi die Ausstellung
des Energieaus reises gemäß dem Muster nach Anlage 6 auf
den Gebäudetei{ zu beschänken, der getrennt a,s Wohnge-
bäude zu behandeln ist (siehe im Einzelnen § 22 EnEV). Dies
wird im Energieausweis durch die Angabe ,,Gebäudeteil" deut-
lich gemacht.

Erneuerbare Enerqien - Seile 1

Hierwird darüber informiert, wofür und in welcher Art erneuer-
bare Energien genutä r^€rden. Bei Neubauten enthält Seite 2
(Angaben zum EEWärrnec) dazu weitere Angaben.

Eneroiebedarf- Seite 2
Der Energiebedarlwird hierdurch den Jahres-Primärenergie-
bedarf und den Endenergiebedarf darge§ellt. Diese Angaben
uE.den rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Wefte\,erden
auf derGrundlage der Bauunterlagen bzw. gebäudebezogener
Daten und unter Annahme von §andardisieden Randbedin-
gungen (2. B. Sandardisierte Klimadaten, definiertes Nutzer-
verhalten, §andardisierie lnnentemperatur und innere Wärme_
gewinne usw.) berechnet- So läst §cfi die energeiische Qua-
litätdes Gebäudes unabhängig vom NuLerverhalten und von
der Wefterlage beuateilen. lnsbesondere u/egen der standardi-
§erten Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte
keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch.

P rimärenerq iebedarf * Seite 2
Der Primärenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Ge-
bäudes ab. Er berück§chtigt neben der Endenergie auch die
so genannte 

"Vorkette" 
(Erkundung, Gewinnung, Verteilung,

Umwandtung) der leweils eingesetzten Energietäger (2. B.

Heizöl, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc-). Ein kleiner
Wert signali§ed einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt
schonende Energienu2ung. Zusätzlich können die mit dem
Energiebedarf verbundenen CO2 -Emissjonen des Gebäudes
f reiwillia argegeben werden.

Enerqetische Qualität der Gebäudehülle - Seite 2

Angegeben id der spezilische, auf dle wärmeubertragende
Umfassungsfl äche bezogene Transrnissionswärmeverlust (For-

melzeichen in der EnEV: Hr). Er beschreibt die durchschnitl
liche energetische Oualität aller wärmeübe.tragenden Umfas'
srngsflächen (Außenwände, Decken, Fensteretc.) eines Ge-

bäudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulictlen
Wärmeschu2. Außerdem stellt die EnEV Anforderungen an
den sommerlichen WärmeschuE (Schtttz vor uberhitzung)
eines Gebäudes.

Endenerqiebedarf ' Seite 2
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln be-
rechnete, jährlioh benötigte Energiemenge für Heizung, Lüftung
und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima-
und StandardnuEungsbedingungen enechnet und id e,n lndi-
kator fürdie Energieeffizienz eine§ Gebäudes und seiner Anla-
qentechnik. Der Endenergiebedarf i§ die Energiemenge, die
;em Gebäude unter der Annahme von standardlserten Bedin-
gungen urd unter Berück§chtigung der Energieverluste zuge-
iührt werden muss, damit die slandardisierte lnnentemperatur,
der Warmwasserbedarf und die notwendige Lüftung §cher-
ge§ellt werden können- Ein kleiner Wert §gnalisiert einen
geringen Bedarfund damit eine hohe Energieeffizienz.

Anqaten zum EEWärmeG - Seite 2
Nach dem EEWärmeG müssen Neubaüen in be§in]mtem
'umfang emeuerbare Energien zur Deckung des Wärme-und
Kältebedarfs nutzen. ln dem Feld,,Angaben zum EEWärmeG"
§nd die Art der eingesetäen erneuerbaren Energien und der
prozentuale Anteil der Pflidrterfüllung abzulesen. Das Feld
,Ersaumaßnahmen" wird ausgefüllt, \^renn die Anforderungen
des EEWärmeG teilweise oder voll§ändig durch Maßnahmen
zur Einsparung von Energie erfüllt werden. Die Angaben
dienen gegenüber der zu§ändigen Behörde als Nach!.Jeis des
Umfangsder Pflidterfüllung durch die ErsaLmaßnahme und
der Einhaltung der für das Gebäude geltenden vers.härfren
Anforderungsuerte der EnEV.

EndenerqieverbEuch - Seite 3
Der Endenergieverbrauch wird für das Gebäude auider Basis
der Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserko§en nach del
Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter
Verbralchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energiever-
brauchsdaten des gesamten Gebäudes und nicht der einzel-
üen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste Energiever-
brauch für die Heizung wird anhand der konkreten örtlichen
Wettedaten und mithilfe von KlimafaKolen auf einen deuisch-
landweiten l\-4itteh,vert umgerechnet. So lührt beispiels eise ein
hoher Verbrauch in einem einzelnen harten Winter nicht zu ei-
ner schlechteren Beurteilung des Gebäudes. Der Endenergie-
verbrauch gibt Hioweise auf die energetische Qualitätdes Ge-
bäudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleinerWert signali-
§ert einen geringen Verbrauch. Ein Rückschluss auiden künft-
tig zu er1,!ärtenden Verbrauch i§ jedoch nicht fiöglich; insbe-
sondere können die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten
dark differieren, weil sie von der Lage der Wohneinheiten im
Gebäude, von derjeweiligen Nutzung und dem individuellen
Verhalten der Bevlohner abhängen.
lm Fall längerer Leerstände wird hierfür ein pauschaler Zu-
schlag rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchserfas§ung
einbezogen. lm lnteresse der Vergleichbarkeit wird bei dezen-
tralen, in der Regel eleKrisch betriebenen Warmr,lcsseranla-
gen dertypische Verbrauch über eine Pauschale berücksic*r-
tigt; Gleichesgilt für den Verbrauch von eventuell vorhandenen
Anlagen zur Raumkühlung. Ob und inwie\4,eit die gefiannten
Pauschalen in die Erfassung eingegangen slnd, i§ der Tabelle

,,VeJ.bräuaflserfassung" zu entnehmen.

Primärenerqieverbrauch - Seite 3
Der Primärenergieverbrauch geht aus dem fürdas Gebäude
ermittelten Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primärener-
giebedarf wird er mithille von UmrechnungsfaKoren ermittelt,
die die Vorkette der jeweils eingesetäen Eneqieträger berück-
§chtigen.

michtanqabenIür lmmobilienanzeiqen- Seite 2 und 3
Nach der EnEV besteht die Pflicht, in Immobilienarzeigen die
in § 16a Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafür
erforderlichen Angaben §nd deF Energieaus',ffeis zu entnelr
men, je nach Ausvv'eisart der Seite 2 oder 3.

Veroleichswerte- Seite 2 und 3 .

Die Vergleichsv,ierte auf Endenergieebene §nd modellhaft
ermittelte Werte und sollen lediglich AnhaltspunKe für grobe
Vergleiche der Werte dieses Gebäudes mit den Vergleichs-
werten anderer Gebäude sein- Es sind Bereiche angegeben,
innerhalb derer ungefähr die Werte für die einzelnen
Vergleichskategorien liegen.

qemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung lEnE[ vomr 2014Y - -:-_,

für Wohngebäude
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